
VERWALTUNGSGERICHT FRANKFÜRT AM MAIN
Geschäiftsnummer: 9 L 2896/16.F

BESCHLUSS

In dem Verwaltungsstreitverfahren

RechtsAnwSfte^otare
vuiAND siie . PAmiAjcHArisG Miö

fl &Okt. 2015

\(S^ .frfedensplatz 6 ,/k
—^1-^283 Darmstaf^f

Antragstellerin,

Proz.-Bev.: Rechtsanwälte Erwin Falk und Kollegen,
Fliedensplatz 6,64283 Darmstadt,

Az.: BE/JF -15/00962

gegen

die Bundesrepublik Deutschland,

vertreten durch die Deutsche Telekom AG,

vertreten durch den Vorstand, SBR, HBS, BRS, Rechtsservice Dienstrecht,
Gradestraße 18,30183 Hannover,

Az.: BB713 5263 150
Antragsgegnerin,

Geschäftsführung
proT-in



Beigetadene,

wegen Bewerbung um eine Befördeningsstelle

hat das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main durch

Vorsitzenden Richter am VG Dr. von Roetteken als Einzeirlchter der 9. Kammer

am 2. Oktober 2015 beschlossen:

DerAntragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung aufgege

ben, aus der Beförderungsliste „Beteiligung intern_VCS" Beförderungen der

Beigeladenenoder anderer Personen In ein Amt der Besoldungsgruppe A13

BBesO bis zum Ablauf von 2 Wochen nach Bekanntgabe einer neuen Aus-

wahlentscheidung an die Antragstellerln zu unterlassen.

Die Kosten des Verfahrens hat die Antragsgegnerin zu tragen.

Der Streitwert wird auf 7.659,62 € festgesetzt.

GRÜNDE

Das auf Erlass der einstweiligen Anordnungzur Verpflichtung der Antragsgegnerin,

Beförderungen in ein Amt der BesoldungsgruppeA 13 BBesO aus der Beförderungs

liste „Beteiligung lntem_VCS" zu unterlassen, gerichtete Begehren der Antragstellerin



allhh«ft' wie auch einen Anordnungsanspruchglauhhafl gemacht hat (§ 123 Abs. 1s. 1. Abs. 3VwGO. §920 Abs. 2ZPO)
Die En^heidung ist eilbedOrftig. da der Voiizug der von der Antragsgegnerin angeicün-
Ig ön eforderungen der Beigeladenen zur Erledigung des Bewerbungsverfahrensan-

spitichs der Antragsteilerin in Bezug aufdie entsprechend vergebenen Beförderungs-
Smter führen würde, sodass eine Verweisung auf den Rechtsschutz in der Hauptsache
unzumutbar ist.

Der aus Art. 33 Abs. 2GG, §22 Abs. 1BBG i. V. m. §9S. 1BBG, §3BLV i. V. m. §1
PostLV folgende Bewerbungsverfahrensanspruch der Antragsteilerin richtet sich darauf,
dass über ihr Beförderungsbegehren unter Beachtung der jeweiligen individuellen Qua-'
iifikabonen der in das Auswahiverfehren einbezogenen Personen eine Auswahlent
scheidung getroffen wird. Dies setzt nach gefestigter Rechtsprechung des BVerfG,
BVerwG, HessVGH und der Kammer voraus, dass die Beurteilung der individueiien
Qualifikationen auf einer aktuellen Tatsachen- und Beurteilungsgrundiage beruht. Zeitli
cher Bezugspunkt der Aktualität ist das Datum derAuswahientscheidung, hier also
mangeis Erstellung eines schriftlichen Auswahivermertcs der 28. Juni 2015, das Datum
des Schreibens der Deutschen Telekom AG zur Nichtberücksichtigung der Antragsteile
rin im streitigen Beförderungsauswahiverfahrdn. An einer solchen aktuellen Quallfikati-
onsfeststeiiung fehlt es für die Antragsteilerin, Im Übrigen aber auch für die Beigeiade-
nen, da der für ihre dienstlichen Beurteilungen festgelegte Beurteiiungsstichtag der
31. Oktober 2013 ist, und die für die Beigeladenen eisteiiten Beurteilungen somit den
nachfolgenden Zeitraum von einem Jahr und 9IMonaten in Jeder Hinsicht unberücksich
tigt gelassen haben.

Für die Antragsteilertn wurde Oberhaupt keine Beurteilung erstellt, weil sie zum Beur
teiiungsstichtag, dem 31. Oktober 2013, nach Angaben der Antragsgegnerin nicht ein-
mal zwei Monate Dienst geleistet hatte und zuvor beschäftigungslos vrar. Da die Aus-
wahientscheldung erst Im Juni 2015 getroffen wurde, hätte der Zeitraum der tatsächli
chen Dienstleistung der Antragsteilerin zumindest 1Jahr und 9Monate betragen, die
Erstellung ihrer Beurteilung zwei Monate vor der Auswahientscheidung unterstellt. Ein
solcher Zeitraum ist in Jeder Hinsicht ausreichend, um eine aktuelle dienstliche Beurtei
lung, ggf. als Aniassbeurteilung zu erstellen. Es ist kein nachvollziehbarer Grund er-
kennbar, warum dies unterblieben ist.

Die Antragsgegnerin kann sich dem Gebot, eine Auswahientscheidung unter Beachtung
des Prinzips der Bestenauslese zu treffen und dafür aktuelle Erkenntnismittei zur Quaii-
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fllcatlonsfeststellung heranzuziehen, nicht dadurch entziehen riflo« .zlehtjare Grtinrfa u.- r- ®"«i®n8". dass sie - ohne nachvoll-
der In K Beurtellungssfichtag wählt

kann d^^n
rsnrlh T Antragetellerln entgegengehalten werden, deren
orZno! Beschäftigung von der Antragsgegnerin zuvor nicht
Rislkobt r! T Tätigkeitslücke fällt nicht in denikobereich der Antragstellerln, sondern In den der Antragsgegnerin
findest hätte envogen werden müssen, in entsprechender Anwendung von §6

^«rtsclrelbung früher getroffener Quallfikatlonseinstufüngen vorzunehmen,
uc les ist jedoch untemileben. Damit Ist die Antragstelierin wlllküriich vom Befärde-

rungsauswahlverfahren ausgeschiossen worden. lm Hauptsacheverfahren wäre ihr
deshalb ein Anspruch auf Neubescheidung ihrer Bewerbung zuzuerkennen Das erfor
dert im Hinblick aufArt. 19 Abs. 4S. 1GG den Erlass der begehrten einstweiligen An-
Ordnung. ^

Da die Antragsgegnerin unterliegt, hat sie gemäß §154Abs. 1VwGO die Verfahrens-
kosten zu tragen.

Es entepricht nicht dar Biiiigkait, die Erstattungsfähigkeit eventueller außergerichtlicher
Kosten der Beigeladenen anzuordnen (§ 162 Abs. 3VwGO), da diese sich nicht durch
einen eigenen Sachantrag am Verfahrenskostenrisiko beteiligt haben (vgl. §154 Abs 3
VWGO).

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §53 Abs. 2Nr. 1, §52 Abs. 6S. 1Nr. 1GKG An
zusetzen ist %des nach §52 Abs. 6S. 1Nr. 1GKG maßgebenden Betrages, d. h. von
5.106,41 €X12. Das Gericht geht dabei davon aus, dass die Antragstellerln aus der
Endstufe des Beförderungsamtes zu besolden wäre.

RECHTSMfTTELBELEHRUNG
Die Beteiligten können Beschwerde gegen diesen Besohluss einlegen. Die Beschwerde
ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Beschlusses bei dem

Verwaltungsgerfcht Frankfurt am Main
Adalbertstraße 18
60486 Frankfurt am Main

schriftlich einzulegen.
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H^sischen VerwaKungsgerichtshof
Brüder<<Srimm-Platz 1-3
34117 Kassel

einzureichen.

Sie muss einen bestimmten Antrag enttialten. die Gründe dariegen, aus denen die Ent
scheidung abzuändern oder aufzuheben ist und sich mit der angefochtenen Entschei-
dung auseinandersetzen.
Vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof besteht gemäß §67 Abs. 4VwGO Ver-
trelungszwang. Dies giit auch für Prozesshandiungen. durch die ein Verfahren beim
Hessischen Verwalfungsgerichtshof eingeleitet wird.

Gegen die Streitwertfestsetzung steht den Beteiligten die Beschwerde zu, wenn der
Wert des Beschwerdegegenstandes 200 Euro Obersteigt oder wenn sie das Gericht,
das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, in dem Beschiuss zugelassen hat
Sie ist nur innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, zulässig. Soweit
der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt wird, kann die
Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung
dßs F6sts8tzungsb0schlu8s6s slngsisgt W0rd6n.
Die Streitwertbeschwerde Ist bei dem

Verwaltungsgerlcht Frankfurt am Main
Adalbertstraße 18
60486 Frankfurt am Main

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen.

Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich
eingereicht oder zu Protokoll der Geschäftsstelle abgegeben werden, §68 Abs. 1
Satz 51. V. m. § 66Abs. 5 Satz 1GKG.

Für die Bevollmächtigung gelten die Regelungen der für das zugrunde liegende Verfah-

Sz^2 GKG " entsprechend, §68 Abs. 1Satz 51. V. m. §66 Abs. 5



Ltn ""' Vem^ltungsgerichtshof
üb I ,r Lanlregielgden elektronischen Rechtsverkehr bei hessischen Gerichten und Staafsanwsit-
^haften vom 26. Oktober 2007 (GV8i. i. S. Ö99) eingereicht werden. Auf die Notwen-

gkeit der qualifizierten digitalen Signatur bei Dokumenten-, die einem schriftlich zu un-
tenzeichnenden Schriftsfück gleichstehen, wird hingewiesen (§ 55a Abs. 1Satz3VwGO)

Dr. von Roetteken

R80.33

Be^sTublgt-® Urschrift überein.
Frankfurt am Main, den 05.10.2015

Rosfo

Justizb^chäfligte


